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Briefanschrift 
Postfach 6 06, 91511 Ansbach 
 
Frachtanschrift 
Promenade 27, 91522 Ansbach 

Dienstgebäude 
Promenade 27 
Weitere Gebäudeteile 
F Flügelbau 
Th Thörmerhaus 

Weiteres Dienstgebäude 
Bischof-Meiser-Str. 2/4 

Telefon 0981 53-0 
Telefax 0981 53-1456 
E-Mail poststelle@reg-mfr.bayern.de 
Internet 
http://www regierung.mittelfranken.bayern.de 

Öffentliche Verkehrsmittel 
Bushaltestellen Schlossplatz 
oder Bahnhof der Stadt- und 
Regionallinien 

 

 
Stadt Greding; Landkreis Roth; 20.  Flächennutzungsplanänderung; Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
 
die Regierung von Mittelfranken nimmt als höhere Landesplanungsbehörde anhand der von ihr in 
dieser Eigenschaft ausschließlich zu vertretenden überörtlich raumbedeutsamen Belange der 
Raumordnung und Landesplanung zu o.g. Flächennutzungsplanänderung wie folgt Stellung: 
 
Im Rahmen der 20. Flächennutzungsplanänderung beabsichtigt die Stadt Greding die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung mehrerer Freiflächen Photovoltaikanlagen zu schaf-
fen. Die östliche Vorhabenfläche liegt westlich von Litterzhofen und nördlich von Landerzhofen 
(ca.13,35 ha), der westliche Geltungsbereich westlich von Röckenhofen und östlich von Großhö-
bing (ca. 10,89 ha) und der südliche Geltungsbereich liegt südwestlich von Attenhofen und östlich 
von Greding (ca. 8,51 ha). Im Parallelverfahren werden die Bebauungspläne Nr. 61 Photovoltaikan-
lage Landertzhofen I, Nr. 65 Photovoltaikanlage Großhöbing II und Nr. 70 Photovoltaikanlage 
Landertzhofen III aufgestellt. 
 
Die Planbereiche der östlichen und südlichen Teilfläche liegen innerhalb eines landwirtschaftlich 
benachteiligten Gebiets (LEP (G), 6.2.3), befindet sich allerdings nicht auf einem vorbelasteten 
Standort (LEP (G), 6.2.3). Die Begründung mit Umweltbericht zeigt, dass eine Auseinandersetzung 
mit Planungsalternativen stattgefunden hat und keine anderweitig geeigneten Flächen im Gemein-
degebiet verfügbar sind. 
Der östlichen und der südlichen Teilfläche stehen Belange der Raumordnung und Landesplanung 
nicht entgegen. Einwendungen aus landesplanerischer Sicht werden daher nicht erhoben. 
 
Die westliche Teilfläche überschneidet sich mit dem Landschaftsschutzgebiet Naturpark Altmühl-
tal (Südliche Frankenalb) und der Schutzzone des Naturparkes Südliche Frankenalb. Auf Kapitel 
7.1.3.5 (Z) des Regionalplans der Region Nürnberg, wonach die bestehen den Landschaftsschutz-
gebiete innerhalb der Region langfristig in ihrem Bestand gesichert werden sollen, wird hingewie-
sen.  
Einwendungen aus landesplanerischer Sicht werden gegen die westliche Teilfläche nicht erhoben, 

REGIERUNG VON MITTELFRANKEN 
 

  

 

Regierung von Mittelfranken Postfach 6 06 91511 Ansbach  

 
Per E-Mail 
Neidl + Neidl - Landschaftsarchitekten und 
Stadtplaner  Partnerschaft mbB 
Dolesstraße 2 
92237 Sulzbach-Rosenberg 

 

  

Ihr Zeichen 
Ihre Nachricht vom 

Unser Zeichen (Bitte bei Antwort angeben) 
Ihre Ansprechpartnerin/Ihr Ansprechpartner 

E-Mail: eg-mfr.bayern.de 

 Herr  

Telefon  /  Fax Erreichbarkeit 
Promenade 27 

Datum 

Zi. Nr. 29.09.2023 
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... 
 

wenn das Ziel zur Bestandserhaltung der Landschaftsschutzgebiete des Regionalplan Nürnberg 
(RP 7) dem Vorhaben nicht entgegensteht. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
 

Regierungsdirektor
 
 
 







 

 

Amt für Ernährung, 
 Landwirtschaft und Forsten 

Roth-Weißenburg i.Bay.  
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Johann-Strauß-Straße 1 
91154 Roth 

Telefon 09171 842-0 
Telefax 09171 842-1070 

poststelle@aelf-rw.bayern.de 
www.aelf-rw.bayern.de 

 

  

AELF- -Strauß-   

 
NEIDL+NEIDL 
Landschaftsarchitekten und 
Stadtplaner 
Dolestraße 2 
92237 Sulzbach-Rosenberg 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom 
E-Mail vom 23.08.2023 

 
Unser Zeichen, Bitte bei Antwort angeben 

 
Name 

 
 

Telefon 

 
Roth-Weißenburg i.Bay., 14.09.2023 

 

20. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Greding 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. 
§4 Abs. 1 BauGB 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu o.g. Änderung des Flächennutzungsplans wird wie folgt Stellung genommen: 
 
Bereich Landwirtschaft: 
 
Ausgangssituation: 
Es wird die Ausweisung von Sondergebieten für die Errichtung von Freiflächen-
photovoltaikanlagen im Parallelverfahren mit der Aufstellung der vorhabenbezoge-
nen 

von der Stadt Greding beabsichtigt. Die Größe der Anlagen in-
klusive der Flächen für die Eingrünung sollen insgesamt 32,75 ha betragen. Bis-
her sind die Grundstücke im Flächennutzungsplan als Flächen für die Landwirt-
schaft ausgewiesen. Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes werden 32,75 
ha landwirtschaftliche Nutzfläche für einen längeren Zeitraum aus der landwirt-
schaftlichen Nutzung genommen und stehen zukünftig für die Erzeugung von Le-
bens- und Futtermitteln nicht mehr zur Verfügung. Die Flächen wurden bisher in-
tensiv landwirtschaftlich bewirtschaftet. Der Flächenverlust ist für die landwirt-
schaftlichen Betriebe im Umfeld der geplanten Freiflächenphotovoltaikanlagen er-
heblich und kann nicht gedeckt werden, weil das Angebot an landwirtschaftlichen 
Flächen am Pachtmarkt rar ist. 
 
Anmerkungen zum Kompensationsbedarf/Ausgleichsflächen, zu den direkten 
Auswirkungen auf die landwirtschaftlichen Betriebe und zu den Hinweisen aus der 
Landwirtschaft wird in den jeweiligen Stellungnahmen zu den parallellaufenden 
Bebauungsplänen Stellung genommen. 
 
Aus landwirtschaftlicher Sicht bestehen gegen die 20. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Greding keine Einwände. 
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Bereich Forsten: 
 
Bei den in Anspruch genommenen Grundstücken handelt es sich um landwirt-
schaftliche Flächen. Waldflächen sind nicht direkt betroffen, grenzen allerdings 
z.T. unmittelbar an. 
 
Aus forstrechtlicher und forstfachlicher Sicht bestehen gegen die o.g. Änderung 
des Flächennutzungsplanes keine Einwände. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
Landwirtschaftsoberinspektor 

 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 61 "Photovoltaikanlage Landerzhofen I", Stadt 
Greding, Landkreis Roth - frühzeitige Beteiligung gemäß §4 Abs. 1 BauGB und 20. 
Flächennutzungsplanänderung, Stadt Greding, Landkreis Roth- frühzeitige Beteiligung 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

BAYERISCHES LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE · Hofgraben 4 · 80539 München 

IHR ZEICHEN IHRE NACHRICHT VOM UNSERE ZEICHEN DATUM 

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 
Abteilung B - Koordination Bauleitplanung 

Tel.: 089/2114-172 von 8 bis 12 Uhr 
Fax: 089/2114-407 
beteiligung@blfd.bayern.de 

  
 
 
BAYERISCHES LANDESAMT 
FÜR DENKMALPFLEGE 

 
Dienststelle München: 
Hofgraben 4 
80539 München  
Postfach 10 02 03 
80076 München 

 
Tel.: 089 2114-0 
Fax: 089 2114-300 

 
www.blfd.bayern.de 

 
Bayerische Landesbank München 
IBAN DE75 7005 0000 0001 1903 15 
BIC BYLADEMM 

Vollzug des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG) 
Stadt Greding, Lkr. Roth: 20. Änderung des Flächennutzungsplans zur Ausweisung von 
drei Geltungsbereichen als Sondergebiet - Freiflächenphotovoltaik 
 
Zuständiger Gebietsreferent: 

Bodendenkmalpflege: Herr Dr.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für die Beteiligung an der oben genannten Planung und bitten Sie, 

bei künftigen Schriftwechseln in dieser Sache, neben dem Betreff auch unser 

Sachgebiet (B Q) und unser Aktenzeichen anzugeben. Zur vorgelegten Planung 

nimmt das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, als Träger öffentlicher Belange, 

wie folgt Stellung: 

 

Bodendenkmalpflegerische Belange: 

Gegen die die Änderungsbereiche 1 und 2 bestehen von Seiten der 

Bodendenkmalpflege keine Einwände bzw. sind hier die Belange der 

Bodendenkmalpflege mit dem Hinweis auf Meldepflicht gem. Art. 8 BayDSchG 

ausreichend berücksichtigt. 

  

Für den Geltungsbereich 3 verweisen wir auf unsere Stellungnahme zum 

Bebauungsplan Nr. 70 (Az. P-2023-4190-1_S2). 

Neidl + Neidl Landschaftsarchitekten und 
Stadtplaner 
Bauleitplanung 
Dolesstraße 2 
92237 Sulzbach-Rosenberg 
 

   23.08.2023   12.09.2023 
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Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält dieses Schreiben per E-Mail mit der Bitte 

um Kenntnisnahme. Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des BLfD im Rahmen 

der Bauleitplanung stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.  

Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder 

Bodendenkmalpflege betreffen, richten Sie ggf. direkt an den für Sie zuständigen 

Gebietsreferenten der Praktischen Denkmalpflege (www.blfd.bayern.de). 

 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Diese Stellungnahme ist ohne eigenhändige Unterschrift gültig.  
Sollte das Fachrecht, auf dem die Beteiligung des Bayerischen Landesamtes für D enkmalpflege beruht, 

ausnahmsweise eine eigenhändig unterschriebene Stellungnahme verlangen, wird um Hinweis gebeten.  
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Lea Hartl

Von: (WWA-N) < @wwa-n.bayern.de>
Gesendet: Donnerstag, 24. August 2023 08:18
An: Bauleitplanung Neidl + Neidl
Betreff: AW: 20.  Flächennutzungsplanänderung , Stadt Greding, Landkreis Roth - 

frühzeitige Beteiligung gemäß §4 Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir sƟmmen dem o.g. Bauleitplanverfahren zu.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Abteilungsleiter Landkreis Roth  
 
Tel.: 
Fax: 
mailto @wwa-n.bayern.de 
 
WasserwirtschaŌsamt Nürnberg 
Allersberger Str. 17/19 
D-90461 Nürnberg 
 
Internet: hƩp://www.wwa-n.bayern.de 
hƩps://www.wasserweltwoehrdersee.bayern.de/ 
 
Hinweis: 
Um sicher zu stellen, dass Ihre E-Mails auch bei Abwesenheit gelesen und bearbeitet werden können, biƩen wir Sie, 
grundsätzlich Ihre E-Mails an folgende Adresse zu senden: mailto:poststelle@wwa-n.bayern.de 
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 




